
§ 9 Absatz 6 der Vereinssatzung besagt, dass juristische Personen bzw. Zusammenschlüsse durch eine*n 
schriftlich*e Bevollmächtigte*n vertreten werden. Daher bitten wir bei der Anmeldung um die Übersendung 
der unterfertigten Stimmrechtsübertragung.  

Stimmrechtsübertragung,  

zur Abstimmung an der 33. Generalversammlung  

der Oikocredit Austria, am 16. April 2024 

17. März 2024 

Wir, 

(Name der Organisation) 

 

(Anschrift der Organisation) 

 

(Mitgliedsnummer oder Kontaktnummer) 

 

bevollmächtigen hiermit, 

(Name der vertretungsbefugten Person) 

 

(Anschrift der vertretungsbefugten Person) 

 

unsere Organisation bei der 33. Generalversammlung der Oikocredit Austria, am 16. April 2024 als 
stimmberechtigte Person zu vertreten. 

 

 

 

Datum       Unterschrift der Organisation 

 

 

 

 

 


